
Stellungnahme(n) (Stand: 28.11.2022)

Sie betrachten: 262 Griegstraße

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 04.10.2021 - 15.11.2021

Behörde: Telefonica Germany GmbH & Co. OHG - Nürnberg

Frist: 15.11.2021

Stellungnahme: Erstellt von: Jano Jähne (Stadt Recklinghausen), am: 04.11.2021 , Aktenzeichen: -

aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen raumordnerischen
Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche
Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:
- durch das Plangebiet führt 1 Richtfunkverbindung hindurch
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 305553925 befindet sich in einem vertikalen Korridor
zwischen 15 m und 45 m über Grund

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches den Verlauf
unsere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen.

Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt- zu-Punkt-Richtfunkverbindungen der Telefónica Germany
GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet.
Die Linien in Magenta haben keine Relevanz für Sie.

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft verlaufenden
Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen
(abhängig von verschiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegende
Skizze mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige
Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen.

Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und in die
zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche
(horizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s.o. festzusetzen, damit die
raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird.

Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/-
30 m und ein vertikaler Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-15 m eingehalten werden.

Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns die
geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Richtfunkverbindung A-Standort in WGS84 Höhen B-Standort in WGS84

FußpunktAntenne

Linknummer I    A-Standort    I    B-Standort Grad Min Sek Grad Min Sek NHN ü. Grund Gesamt Grad Min Sek Grad Min

305553925     I  345990292      I  345991904 51° 37' 11.29" N 7° 10' 36.06" E 108 39,2 147,2 51° 38' 52.25" N 7° 14' 10.29" E

in Betrieb
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RICHTFUNKTRASSEN

Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann man sich als horizontal liegende Zylinder mit jeweils einem Durchmesser von bis zu mehreren Metern vorstellen.

Legende



Höhen

FußpunktAntenne

Sek NHN ü. Grund Gesamt

7° 14' 10.29" E 79 22,58 101,58

in Betrieb
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RICHTFUNKTRASSEN

Die darin enthaltenen Funkverbindungen kann man sich als horizontal liegende Zylinder mit jeweils einem Durchmesser von bis zu mehreren Metern vorstellen.

Legende
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